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sammenhängenden Bildung eines innerdörflichen Zehntbezirks in Parallel­
erscheinungen zur Immunität des kirdtlimen Innenbezirks (Smutzbereim 
mit erhöhter Strafe, Vogtfreiheit), die der Vf. mit Engstimmunität bezeimnet, 
wobei die Linie vom Kloster über die Klosterhöfe (Grangien) zum Dorfetter 
führt. Wimtig sind die Ettergerichte, die Ausbildung einer mittleren Gerimts­
barkeit im inneren Dorfbereich seit der ersten Hälfte des 13. Jh. Als Teilersmei­
nung im Kampf um die Landeshoheit kann es hier zur Herauslösung der 
Engstimmunität aus der Grafsmaft kommen. Die bisherigen sporadischen Be­
obamtungen über "Zaun-" oder "Damtraufgerimte" erfahren so endlim eine 
Einordnung in größere Zusammenhänge. Die Wurzel des häufiger wohl in Ein­
zelzügen als in der Summierung der Elemente sichtbar werdenden Etterfriedens 
sieht der Vf. in einer Versc:hrnelzung weltlimer und kirmlimer Remtsgedanken: 
Hausfriede des Hofetters und umhegter Sakralbereim haben beim Zusammen­
rü<ken der Höfe zum Dorf den Dorffrieden aufgebaut, eine nimt durm Privi­
legien gesmaffene, sondern aus eigenem Remt erwachsene Ersmeinung. Bei ihrem 
V ergleim mit der städtisc:hen Entwi<klung rü<ken Dorf und Stadt näher aneinan­
der, als wir es bisher zu sehen gewohnt waren. - Die persönlime Seite im Auf­
bau der Dorfverfassung, die Entstehung der Dorfgemeinde, soll ein weiterer 
Band behandeln. H. Krause 

G. Chr. von Unruh, Wargus. Friedlosigkeit und magisch-kultisme Vorstellun­
gen bei den Germanen, ZRG. Germ. Abt. 74 (1957) 1-40, untersumt die Be­
ziehungen zwismen Friedlosigkeit und magisd1-irrationalen Vorstellungen, die 
im Wargus, dem Wolf als dämonischem Ungeheuer, in den sich der Friedlose 
verwandelte, Ausdru<k fanden. Der zum Wargus gewordene Missetäter galt als 
wirklimer Feind der mensmlichen Gesellschaft, der wie ein Wolf gehetzt und 
getötet, aber nimt gestraft werden konnte. Vielmehr war die Friedlosigkeit be­
reits der Tod des Menschen als Redltssubjekt. Entsprechend der Bipolarität des 
Wolfes und seines Mythos ist vom Warg, der Inkarnation eines dämonismen 
Ungeheuers, der Ulf, das starke Tier und der Kämpfer, dessen Kraft die Krieger 
sirll zu eigen marllen surllten, zu srlleiden. Die Auflösung der alten Sippenord­
nung und ihrer Grundlagen in der Völkerwanderungszeit führte dann wohl zu 
den neuen Vorstellungen, die den Helden und den Bösewirllt in der anarmischen 
Gemeinsmaft des wütenden Heeres der Sage vereint sahen. H. J. F. 

In der umsimtigen Arbeit von Hildegard D ö ll in g, Haus und Hof in west­
germanischen Volksremren (Veröff. d. Altertumskomm. im Provinzialinstitut f. 
westfäl. Landes- u. Volkskunde Bd. 2) Münster 1958, Asmendorffsdle Verlags­
buchhandlung, XVI u. 89 S., werden alle Westgermanismen Volksrechte ein­
schließlim der angelsächsismen Gesetze sowie einiges ergänzende Material da­
raufhin überprüft, was sie an Bezeidmungen für Haus und Hof haben, und was 
diese Bezeichnungen bedeuten. Es ergibt sich, daß curtis der allgemeine Ausdru<k 
für jeglime Hofanlage ohne Rü<ksicht auf Größe und ständisme Eingliederung 
des Besitzers ist. Villa kann dieselbe Bedeutung haben, aber aum für Dorf 
stehen. überall ersmeint die curtis als eine vielgliederige Anlage, die von einem 
Zaun urnsmlossen ist. So oft aum der letztere betont wird, so findet sim doc:h 
kein Anhaltspunkt für eine Befestigung im eigentlimen Sinne. Der von Smum­
hardt und Rübe! begründeten und vielfam übernommenen Lehre, curtis sei der 
befestigte fränkisme Königshof im eroberten Gebiet, wird unter sorgfältiger 
Gegenüberstellung des armäologisc:hen und des smriftlimen Quellenmaterials ein 
energismer Stoß versetzt. Das hauskundlime Ergebnis geht dahin, daß im Früh­
mittelalter noc:h keine stammesmäßig begründeten Unterschiede der Haustypen 
zu erweisen seien. Das Argument, die Betonung der Türsmwelle in den Volks­
remten sprec:he überall für ein Pfostenhaus und gegen eine das ganze Haus um-




